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Tiertransporte: Relevante Gesetzgebung

• Tierseuchengesetzgebung (TSG, TSV)

• Tierverkehr

• Begleitdokumente

• sanitarische Bestimmungen

• Tierschutzgesetzgebung (TSchG, TSchV)

• Umgang mit Tieren

• Anforderungen an Transportfahrzeuge

• Platzbedarf

• Anforderung an Ausbildung

• Strassenverkehrsgesetzgebung

• Anforderungen an Fahrzeuge und Fahrer
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Wo finde ich die Informationen?
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Transportfähigkeit: Art 155 TschV

1 Tiere dürfen nur transportiert werden, wenn zu erwarten ist, dass sie den 

Transport ohne Schaden überstehen.
2 (…) Verletzte und kranke Tiere dürfen nur zwecks Behandlung oder 

Schlachtung so weit als nötig, unter besonderen Vorsichtsmassnahmen

transportiert werden.
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Transportfähigkeit

Leitfaden zur Beurteilung der Transportfähigkeit

Ziele

• Definition Fachstandard

• (Rechts-) Sicherheit in der Beurteilung von Nutztieren vor und während 

Transport 

Klärung von Unsicherheiten 

Vorgehen

• Ausarbeitung BLV und kantonale Veterinärdienste unter Einbezug der Branche

• Ausarbeitung von Schulungs- und Informationsmaterial
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Guter Allgemeinzustand, keine Lahmheit (= alle 

Gliedmassen gleichmässig belastet), kleine Verletzung, 

leichte Schwellung, chron. subklin. Mastitis, Unfruchtbarkeit

Guter Allgemeinzustand, z.B. leichtgradige Lahmheit, 

leichter Organvorfall, einzelner Abszess 

Vorsichtsmassnahmen: separiert, kein Viehmarkt 

(unnötige Verzögerung); Umladen, z.B. auf Sammeltransport 

kann im Einzelfall vertretbar sein

Schlechter Allgemeinzustand, hochgradige Lahmheit, Fraktur, 

Festliegen, hochgradige Abmagerung

 Betäuben / Entbluten an Ort und Stelle ( Schlachtung) 

oder Tötung / Euthanasie und Entsorgung

Genussuntauglichkeit / Schlachtverbot gemäss VHyS und VSFK

 Tötung / Euthanasie und Entsorgung

Reduzierter Allgemeinzustand, z.B. mittelgradige Lahmheit, 

grosser Nabelbruch oder Hautläsionen am Bruchsack, einzelne 

grössere Wunde  Tierärztliches Zeugnis, 

Vorsichtsmassnahmen: separiert, direkter Transport in 

nächstgelegenen geeigneten Schlachtbetrieb, kein Umladen



Gesunde Tiere

Die meisten Tiere sind uneingeschränkt transportfähig und dürfen ohne 

Weiteres im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen transportiert 

werden, da sie

 aufmerksam und neugierig sind,

 ruhig und regelmässig atmen,

 einen ausreichenden Nährzustand zeigen,

 eine normale äussere Erscheinung haben und

 alle 4 Beine gleichmässig belasten und zügig vorwärts gehen können
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Kranke/ verletzte Tiere

Ist ein Tier krank oder verletzt, muss  man sich folgende Fragen stellen: 

? Welche Schäden können während eines Transports am Tier entstehen? (Art. 

4 TSchG: Schmerzen, Leiden und Angst)

? Gibt es Faktoren, die das Risiko für solche Schäden erhöhen oder 

vermindern?

? Was ist unter «besonderen Vorsichtsmassnahmen» zu verstehen?

? Was heisst «nur so weit als nötig» transportieren?
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Beispiel Schwanzprobleme

? Besteht Aussicht auf Genusstauglichkeit

? Welche Schäden können während eines 

Transports am Tier entstehen 

(Schmerzen, Leiden, ...) ?

? Gibt es Faktoren, die das Risiko für solche 

Schäden erhöhen oder vermindern?

? Was ist unter «besonderen 

Vorsichtsmassnahmen» zu verstehen?

? Was heisst «nur so weit als nötig» 

transportieren?

8. Mai 2024

14

Nur soweit als nötig und auf direktem Weg 

transportieren. Tiere mit blutigen Schwänzen 

abtrennen und etwas mehr Platz geben, gut 

einstreuen.



Beispiel: Lahmheit

? Besteht Aussicht auf Genusstauglichkeit

? Welche Schäden können während eines 

Transports am Tier entstehen 

(Schmerzen, Leiden, ...) ?

? Gibt es Faktoren, die das Risiko für solche 

Schäden erhöhen oder vermindern?

? Was ist unter «besonderen 

Vorsichtsmassnahmen» zu verstehen?

? Was heisst «nur so weit als nötig» 

transportieren?
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Tierarztzeugnis nötig!

Transport nur kurz und direkt zumutbar, Tiere 

ausreichend separieren, Einstreuen.



Beispiel: Kümmerer

? Besteht Aussicht auf Genusstauglichkeit

? Welche Schäden können während eines 

Transports am Tier entstehen 

(Schmerzen, Leiden, ...) ?

? Gibt es Faktoren, die das Risiko für solche 

Schäden erhöhen oder vermindern?

? Was ist unter «besonderen 

Vorsichtsmassnahmen» zu verstehen?

? Was heisst «nur so weit als nötig» 

transportieren?
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Wenn überhaupt: Nur soweit als nötig und auf 

direktem Weg in Schlachtbetrieb transportieren. 

Abgetrennt von anderen Tieren



Wer trägt die Verantwortung?

Tierhalterinnen/Tierhalter 

• müssen allfällige Krankheiten oder Verletzungen der Tiere vor dem Transport schriftlich 

festhalten (Art. 151 TSchV)

• sind für die Organisation des tierschutzkonformen Transports verantwortlich

sie holen sich bei Unsicherheiten Rat beim Transportunternehmen (Disponent), beim 

professionellen Fahrer, Viehhändler, bei der Tierärztin

Fahrerinnen/Fahrer 

• sind mit-verantwortlich, sobald die Tiere aufgeladen sind

ablehnen oder ein tierärztliches Zeugnis anfordern bei Transporten von kranken oder 

verletzten Tieren.

Wer entscheidet, übernimmt Verantwortung
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Begleitdokument für Klauentiere

Klauentiere werden immer mit Begleitdokument in eine andere Tierhaltung 

verstellt. 

• 3 Jahre aufbewahren.

• Amtliches Dokument, Bestätigung der Richtigkeit mit Unterschrift:

welches Tier reist wann von wo nach wo (Schweine, Lamas: nur 

Anzahl Tiere)

• Bestätigung Seuchenfreiheit, Mitteilungspflicht zu Tiergesundheit und 

TAM-Einsatz

• Transportzeit
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Begleitdokument – häufige Mängel
Mitteilungspflicht bei Tierhalterwechsel: 
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Fazit für Tierhalterin/ Tierhalter

• Ist Tier «gesund und recht»?

• Kann das Tier ohne Schmerzen verladen 

werden?

• Braucht es eine tierärztliche Beurteilung?

• Kann sich Zustand während Transport 

verschlechtern?

• Braucht es sichernde Massnahmen?
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Besten Dank

Amt für Veterinärwesen des Kantons Bern
Herrengasse 1
3000 Bern 8

031 633 52 70
info.avet@be.ch
www.be.ch/veterinaerwesen
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